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QS-Konzept für die Herstellung von Weich- und Halbhartkäse aus Rohmilch und aus thermisierter Milch
Empfehlungen zum Schutz vor Listeria monocytogenes und weiteren pathogenen Keimen
Einleitung

Rohmilchkäse werden aufgrund der schonenden und traditionellen Verarbeitung von der Mehrheit der Bio-Konsumenten besonders geschätzt. Die steigende Vielfalt und Verfügbarkeit von Knospe-Rohmilchkäsen ist aus Sicht von Bio Suisse erfreulich, obwohl Rohmilchkäse bezüglich der hygienischen Sicherheit auch Anlass zur Sorge sein kann. Das Vorkommen von Listeria monocytogenes und weiterer pathogener Keime in der Rohmilch ist ein Risikofaktor für die hygienische Qualität von Weich- und Halbhartkäse aus Rohmilch, welcher die Gesundheit von Konsumenten gefährden kann. Das Aufkommen von Listerienepidemien in den 80-er Jahren führte beispielsweise zur Entwicklung von Kontrollsystemen und zur Definition von Grenzwerten für diesen Keim. Nach der aktuellen Hygieneverordnung liegt die Verantwortung nun ganz beim Hersteller, ein auf seinen Betrieb angepasstes Kontrollsystem (QS-Konzept) zu entwickeln und zu unterhalten. Ein Betrieb muss darlegen, wie er die Sicherheit seiner Produkte gewährleistet. Die Knospe bürgt nicht nur für Bio, sondern steht auch für Genuss und Qualität. Das vorliegende Merkblatt, welches in Zusammenarbeit mit der Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) ausgearbeitet wurde, ist daher ein Aufruf an die Lizenznehmer von Bio Suisse, sich im Sinne der Selbstkontrolle aktiv und verantwortungsvoll mit der Lebensmittelsicherheit eigener Rohmilcherzeugnisse auseinanderzusetzen.
Ein kurzer Rückblick

Nachdem 1984 Listeria monocytogenes in Vacherin Mont d’Or zum ersten Mal zu Erkrankungen führte, sah sich der Bundesrat gezwungen, Sofortmassnahmen einzuführen. Diese endeten in einem Grenzwert, der politisch verlangt wurde, wissenschaftlich jedoch wenig fundiert war. Es zeigte sich, dass der allgemein verfasste Grenzwert (in 10 g genussfertigen Lebensmitteln nicht nachweisbar) nicht für alle Lebensmittel sinnvoll ist, da sich Listeria monocytogenes weder bei einem pH-Wert unter 4.4 noch bei einem tiefen aw-Wert vermehren kann. 1995 wurde der Grenzwert dem Ausland angepasst (nicht nachweisbar in 25 g Lebensmittel) und in wasserarmen Lebensmitteln mit einem aw-Wert < 0.92 (z.B. Bündnerfleisch) wurden unter 100 KbE pro Gramm zugelassen. Diese Grenzwerte wurden weiteren Anpassungen unterzogen, bis sie 2005 in der vorläufig geltenden Gesetzesrevision entsprechend dem Risiko in drei Lebensmittelkategorien eingeteilt wurden (vgl. Hygieneverordnung):
· Kategorie Genussfertige Lebensmittel, welche die Vermehrung von Listerien begünstigen können. Grenzwert: nicht nachweisbar in 25 g (5 Stichproben, keine positiv). Kann der Nachweis erbracht werden, dass das Produkt während der Haltbarkeitsdauer die Keimzahl von 100 KbE/g nicht übersteigt, gilt ein Grenzwert von 100 KbE/g.
· Kategorie Genussfertige Lebensmittel, welche die Vermehrung von Listerien nicht begünstigen können. Grenzwert 100 KbE/g (5 Stichproben, keine Überschreitung).
· Kategorie Säuglingsnahrung: nicht nachweisbar in 25 g (5 Stichproben, keine positiv).

Bei Frisch-, Weich- und Halbhartkäsen ist eine Vermehrung von Listerien während der Herstellung oder der Lagerung der Käse möglich. Bei Hart- und Extra-Hartkäsen gewährleisten die Herstell- und Reifungsbedingungen hingegen eine ausreichende Sicherheit für die zuverlässige Inaktivierung von Listerien im essbaren Käseteig. Allerdings akzeptiert der Handel generell nur listerienfreie Käse (d.h. Teig und Rinde müssen listerienfrei sein), um die Verschleppung der Keime auf andere Käse (z.B. Offenverkauf) zu verhindern. 
Anforderungen an das QS-Konzept für die Herstellung von Weich- und Halbhartkäsen aus Rohmilch und aus thermisierter Milch
Ziel eines QS-Konzeptes ist es, mögliche Gefahren für die menschliche Gesundheit durch entsprechende QS-Massnahmen auf ein akzeptables Mass zu reduzieren. Das QS-Konzept ist spezifisch für verschiedene Lebensmittelkategorien. Ein betriebseigenes QS-Konzept basiert auf den Prinzipien Selbstverantwortung und Selbstkontrolle und beinhaltet folgende Aspekte:
· Regeln der Guten Herstellungs- und Hygienepraxis (GHP)
· HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point oder Gefahrenanalyse und Festlegung von Massnahmen zur Beherrschung der Gefahren) 

· Überwachung: Anzahl und Häufigkeit von mikrobiologischen Untersuchungen
Empfehlungen
Für Käse wird die Untersuchungshäufigkeit auf Krankheitserreger gemäss unten stehender Tabelle empfohlen. Dieser Stichprobenplan ist risikobasiert und beruht auf dem System von HACCP.
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Anmerkungen: 

· „Teilthermisiert“ bedeutet, dass die gelagerte Milch unmittelbar vor der Verarbeitung bei einer Temperatur von mindestens 65 °C während mindestens 30 s erhitzt und anschliessend mit frischer (ungelagerter) Rohmilch vermischt und verkäst wird.

· „Vollthermisiert“ bedeutet, dass die gesamte verarbeitete Milch unmittelbar vor der Verarbeitung bei einer Temperatur von mindestens 65 °C während mindestens 30 s erhitzt wird.
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Die oben genannten Untersuchungshäufigkeiten gelten so lange, als die Anforderungen eingehalten sind. Die verantwortliche Person kann die Untersuchungshäufigkeit reduzieren, wenn über einen bestimmten Zeitraum von z.B. zwei Jahren keine Keimzahllimiten überschritten wurden. Wird eine Keimzahllimite überschritten, so sind zwingend folgende Massnahmen zu ergreifen: 

Massnahmen bei Überschreiten von Keimzahllimiten

· Erhöhung der Untersuchungshäufigkeiten für den betroffenen Keim (bei starker Überschreitung: jede Charge prüfen), bis fünf Werte in Folge im Normalbereich sind. 

· Überprüfung der Rohstoffe (Lieferantenmilchkontrollen)
· Überprüfung des Herstellungsverfahrens (z.B. Milchlagertemperatur, Thermisationsbedingungen)
Besondere Massnahme betreffend koagulase-positive Staphylokokken (KP-Staphylokokken):
Wurde eine Keimzahl von 100’000 oder mehr KP-Staphylokokken pro Gramm festgestellt, ist das betroffene Warenlos zu sperren. Ausserdem muss der Käse zwingend auf Staphylokokkenenterotoxine untersucht werden. Werden Toxine festgestellt, muss der Käse vernichtet werden.
Besondere Massnahme betreffend E. coli:
Bei Überschreitung der Keimzahllimite für E. coli, sind Käse, die ganz oder teilweise aus Rohmilch hergestellt wurden, auf Verotoxin bildende E. coli (VTEC) zu untersuchen, sobald sie die Konsumreife erreicht haben. 

Besondere Massnahme betreffend Listeria monocytogenes oder Salmonellen: 
· Weichkäse: positiv getestete Warenlose müssen verbrannt werden

· Halbhartkäse: Ware kann freigegeben werden, wenn der essbare Anteil von fünf Stichproben aus dem Warenlos negativ gestestet worden ist. (Salmonellen nicht nachweisbar in 25 g, Listeria monocytogenes unter 100/g)
Das Listeria-Monitoring-Programm der Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) beeinhaltet die regelmässige Kontrolle von Proben, wobei wichtig ist, dass neben Lebensmittelproben auch Umgebungsproben untersucht werden. Das Monitoring-Programm basiert auf einer risikobasierten Prozessanalyse, legt die Frequenz von Untersuchungen fest sowie Massnahmen im Falle einer Kontamination mit Listerien. ALP stellt das entsprechende Material für die Probennahme zur Verfügung. Das Listerien-Beratungsteam von ALP kann bei Bedarf von Betrieben beigezogen werden.

Rückverfolgbarkeit 
Der Verarbeiter ist gesetzlich verpflichtet, die Rückverfolgbarkeit der hergestellten Produkte lückenlos sicherzustellen und zwar eine Stufe zurück und eine Stufe vorwärts. Das heisst, die Milchlieferungen und die Produktionsdaten müssen den Warenlosen zugeordnet werden können und es muss nachvollziehbar sein, an welche Abnehmer (Ausnahme: Direktverkauf) ein bestimmtes Warenlos geliefert wurde. 
Rücknahme und Rückruf von Produkten
Im Unterschied zu früher, wo die Behörde bei einer Gesundheitsgefährdung in die Entscheidung mit einbezogen wurde, liegt jetzt die volle Verantwortung beim Betrieb. Die für die QS zuständige Person muss die Rücknahme fehlerhafter Produkte vom Markt selbständig organisieren und - falls ein möglicherweise gesundheitsgefährdendes Lebensmittel bereits die Konsumentinnen und Konsumenten erreicht haben könnte - das Produkt öffentlich zurückrufen. In beiden Fällen sind die kantonalen Vollzugsbehörden zu informieren. Im Falle eines Produkterückrufs ist auch Bio Suisse als Lizenzgeberin zu informieren.
Weiterführende Informationen

Kontaktadressen & Bezugsquellen

· QS-Handbuch von Fromarte (Branchenstandard der guten Herstellungs- und Hygienepraxis, HACCP-Konzept), Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern, 
· Kontaktperson Kurt Schnebli, (Direktwahl 031 / 390 33 38; E-Mail: k.schnebli@fromarte.ch)
· Listeria-Monitoring-Programm der Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP), Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Bern, Tel. +41 (0)31 323 84 18, Fax +41 (0)31 323 82 27, Kontaktperson René Imhof, (Direktwahl 031 / 323 81 88; E-Mail: rene.imhof@alp.admin.ch)
Internet-Links
· Hygieneverordnung des EDI (HyV)
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c817_024_1.html
· Weiterführende Informationen zur Listeriose
http://www.unilabs.ch/suisse/ch/de-ch/index.cfm?page=/suisse/home/infospatients/fiches_info/listerien
· ALP forum 2006, Nr. 37 d. So halten wir die Listerien unter Kontrolle. Diskussionsgruppen für Halbhartkäse
http://www.db-alp.admin.ch/de/publikationen/docs/pub_WinklerH_2006_16151.pdf
· www.combase.cc (Auskunft zu Laboruntersuchungen und Probenahmen) 

· www.symprevius.org/demo/en/growth_simulation.zip (eine von der französischen Industrie erstellte Datenbank, die anderen Industriebetrieben helfen kann, welche mikrobiologische Probleme haben).
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